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In früheren Veröffentlichungen1 haben die Verfasser eindring-
lich auf die Unterschiede zwischen der allgemeinen Unter-
nehmensbewertung in den Bewertungsstandards des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer und des XII. Zivilsenats des BGH mit 
seiner modifizierten Ertragswertmethode verwiesen. Infolge-
dessen bedarf die Unternehmensbewertung im familienrecht-
lichen Verfahren neben dem Zugewinnausgleichsrecht pro-
funde Kenntnisse aus den Teilrechtsgebieten »Versorgungs-
ausgleich« und »Unterhalt«.

Der Versorgungsausgleich spielt in die Unternehmensbewer-
tung hinein, wenn bei einer personenbezogenen GmbH, bei 
der ebenfalls die modifizierte Ertragswertmethode zur An-
wendung zu bringen ist,2 sich in den Passiva Pensionsrückstel-
lungen bzw. in den Aktiva Rückdeckungsansprüche finden.

Das Prinzip des Verbots der Doppelverwertung3 verlangt aus-
schließlich eine einmalige Berücksichtigung dieser Positio-
nen mit familienrechtlichem Vorrang für den Versorgungs-
ausgleich. Wenn der BGH wegen des Verbots der Doppel-
verwertung4 das Institut des individuellen kalkulatorischen 
Unternehmerlohns entwickelt hat, wirken sich unmittelbar 
unterhaltsrechtliche Fragen auf die Unternehmensbewertung 
aus. Beim kalkulatorischen Unternehmerlohn ist zwischen 
Einkommen und Vermögen zu differenzieren. Der Bewerter, 
der diese familienrechtlichen Grundsätze nicht kennt, wird 
insoweit kein Problembewusstsein entwickeln. Da helfen die 
»schönsten« �eorien aus dem Wissenschaftsgebiet der Be-
triebswirtschaftslehre mit einem »schillernden« Excel-Zah-
lenwerk nicht. Unterhaltsrechtliche Auswirkungen auf die 
Bewertung haben auch die Bildung von Rücklagen, Gewinn-
vorträge und generell thesaurierte Gewinne, wenn gleichzei-
tig das Ausschüttungsverhalten wesentlicher Parameter bei der 

Unternehmensbewertung ist. Das Ausschüttungsverhalten hat 
unmittelbare Auswirkung auf die Unternehmensbewertung 
und ist dabei auch für die Zurechnung der Zuflüsse beim 
Unterhalt unter Berücksichtigung der Ertragsteuerlast von Be-
deutung. Es leuchtet ein, dass diese Positionen nicht doppelt 
beim Unterhalt und Zugewinn berücksichtigt werden dürfen.

Zudem haben die Gesellschafter die Möglichkeit, eine von 
der vertraglichen Regelung im Gesellschaftsvertrag abwei-
chende Gewinnverteilung jährlich vorzunehmen. Dabei kann 
es bei einzelnen Gesellschaftern zu Gewinnausschüttungen 
oder zu �esaurierungen kommen, was steuerrechtlich nicht 
zu beanstanden ist.5

Praxishinweis:

Die Besonderheiten der Bewertung von Unternehmen im fa-
milienrechtlichen Verfahren verlangen vom Unternehmens-
bewerter profunde familienrechtliche Kenntnisse. Der an-
waltliche Vertreter ist aber derjenige, der bei Nichtbeachtung 
der Wechselwirkung der familienrechtlichen Institute Zu-
gewinn, Versorgungsausgleich und Unterhaltsrecht haftet.
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Die digitale Welt, zumindest einen Teil davon stellt das Internet 

dar – vor Jahren noch unbekannt, mittlerweile zum Datenaus-

tausch vielseitig genutzt. Durch den Zusammenschluss einer 

Vielzahl von Rechnern in Form von Computernetzwerken, die 

sich zu einem großen Netz verbinden, werden untereinander 

Daten und Informationen ausgetauscht. Mithilfe des Internets 

kann man Wissen abfragen, Dateien herunterladen, Mails ver-

schicken, Filme und Musik streamen und auf den unterschied-

lichsten Webseiten surfen. Wegen der Vielschichtigkeit und des 

Volumens an Informationen wird es sowohl beruflich als auch 

privat von Menschen aller Altersklassen genutzt, insbesondere 

aber auch von Kindern und Jugendlichen.

Laut einer Studie aus 2018 verfügten 98 % der Haushalte 

von Familien mit Jugendlichen in Deutschland über einen 

Internetanschluss, 97 % der befragten Jugendlichen besa-

ßen ein Smartphone und 71 % der befragten Jugendlichen 

einen Computer oder Laptop.1 Laut der Statistik »Geräte-
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